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Warum die meisten  
Arbeitnehmer zu viel  
Steuern zahlen 
Für den Finanzminister ist die Lohnsteuer besonders wichtig. Sie gehört 

zu seinen mit Abstand größten Einnahmeposten. Rund 251 Milliarden 

 Euro brachte sie 2018 brutto in die Staatskasse. Der Fiskus kann sofort 

über diese sichere Einnahmequelle verfügen. 

Was den Finanzminister freut, ist für Lohnsteuerzahler ein Nachteil, 

und der beginnt genau an dieser Stelle. Der Sofortabzug der Lohnsteuer 

funktioniert nämlich wie zuvor beschrieben zunächst pauschal und ohne 

die konkrete Lage des einzelnen Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Das 

führt dazu, dass das Finanzamt in den weitaus meisten Fällen zunächst 

mehr Geld kassiert, als ihm zusteht. 

So wird der Arbeitnehmerpauschbetrag in den Lohnsteuerklassen I bis 

V in jedem Monat mit 83,33 Euro berücksichtigt (1 000 durch 12, Ergebnis 

gerundet). Hat ein Arbeitnehmer beispielsweise aber nur sechs Monate ei-

nes Jahres gearbeitet, etwa weil er im Juli erstmals  einen Job angetreten 

hat oder weil er in den anderen Monaten arbeitslos war, oder weil er am 

1. Juli in Rente ging, konnte er nur für sechs Monate den Arbeitnehmer-

pauschbetrag nutzen, also 500 Euro. Die restlichen 500 Euro stehen ihm 

aber trotzdem zu, weil es ein Jahresbetrag ist. Ein Arbeitnehmer erhält ihn 

auch dann ohne zeitanteilige Kürzung, wenn er nur an einem ein zigen Tag 

des Jahres gearbeitet hat. Die Berechnungen, nach denen der Arbeitgeber 

die Lohnsteuer einbehält, gehen davon aus, dass ein Angestellter volle 

zwölf Monate des Jahres beschäftigt ist. Wer kürzer gearbeitet hat, zahlt so-

mit zwangsläufig im Jahresverlauf zu viel Lohnsteuer für den Arbeitslohn. 

Solange sich die Werbungskosten im Rahmen des Arbeitnehmer -

pausch betrags bewegen, bleibt der Nachteil für Arbeitnehmer meist über-

schaubar. Liegen sie höher, etwa durch eine größere Entfernung zwischen 

Wohnung und Betrieb, durch häufige Dienstreisen, ein Heimbüro, einen 
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zweiten Haushalt am Arbeitsort, Fortbildungsaufwand oder höhere Aus-

gaben für Arbeitsmittel, kann ein Angestellter übers Jahr ein paar Hunder-

ter oder gar Tausender zu viel Steuern bezahlen. Grund: Werbungskosten 

oberhalb der Pauschale sind in den Lohnsteuertabellen für den Arbeitge-

ber nicht vorgesehen, sie werden folglich beim Lohnsteuerabzug auch 

nicht berücksichtigt. Diese Ausgaben senken die laufende Steuerlast nur, 

wenn Arbeitnehmer und Beamte dafür Freibeträge beantragt haben  

(k Seite 183). Ansonsten können sie erst in der Steuererklärung die Kosten 

geltend machen, vorausgesetzt, man gibt eine ab. Wer keine abgibt, be-

schenkt die Staatskasse nicht nur zeitweise, sondern auf Dauer.

Gleiches gilt für die sogenannten Sonderausgaben oberhalb der einge-

arbeiteten und ziemlich mageren Pauschale von 36 Euro (3 Euro monat-

lich), beispielsweise für Kirchensteuer, Spenden oder Ausbildungskosten, 

sowie auch für die außergewöhnlichen Belastungen, etwa Krankheitskos-

ten und Unterhaltszahlungen (k Seite 143). Außer gewöhnliche Belastun-

gen werden beim regulären Lohnsteuer abzug im Jahresverlauf nicht ein-

mal pauschal erfasst.

Anders sieht es beim Vorsorgeaufwand aus. Die Beiträge zur Rentenver-

sicherung, Kranken- oder Pflegeversicherung drücken bereits den laufen-

den Lohnsteuerabzug und das in der Regel sehr zutreffend. 

Viele Steuervergünstigungen bleiben beim Lohnsteuerabzug jedoch 

un be rücksichtigt. Hier hilft nur die Abgabe einer Steuer erklärung, um an 

sein Geld zu kommen. 
˘ So bleiben jährlich als sogenannter Härteausgleich bis zu 410 Euro 

Einkünfte steuerfrei, die Angestellte neben Lohn und Gehalt einneh-

men. Arbeitnehmer, Beamte und Pensionäre können bis zu dieser 




